
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Patrick Kunz (FREIE WÄHLER)
– Drucksache 18/4733 –

Red-Farmer-Kataster im Wahlkreis 39

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/4733 – vom 15. November 2022 hat folgenden Wortlaut:

Klimawandel, Wetterextreme, heiße Sommer sowie die damit verbundenen stärkeren und zeitgleich auch längeren Hitzeperioden, 
stellen uns in Rheinland-Pfalz vor neue Herausforderungen. Um Flächenbrände auf unseren Wald-, Wiesen- und Ackerflächen 
schnellstmöglich zu bekämpfen, sind unsere Freiwilligen- und Berufsfeuerwehren, außerorts auf eine verlässliche Wasserversor-
gung angewiesen. Die Wasserversorgung können hierbei Land- und Forstwirte mit mobilen Löschwassertanks, die in den Land-
kreisen in einem Kataster gelistet sind und den Wehren vorliegen, als Ergänzung zur Brandbekämpfung gewährleisten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Gibt es ein Red-Farmer Kataster im Wahlkreis 39
2. Welche Betriebe sind hier gelistet?
3. Liegt das Kataster den Feuerwehren in den Gemeinden vor?
4. Gibt es ein Red-Farmer Kataster für ganz Rheinland-Pfalz?
5. Mussten bereits Red-Farmer in Rheinland-Pfalz und im Wahlkreis 39 zur Brandbekämpfung herangezogen werden?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben 
beantwortet.
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7. Dezember 2022 

Kleine Anfrage des Abgeordneten Patrick Kunz (FREIE WÄHLER) 
betr. ,,Red-Farmer-Kataster im Wahlkreis 39" 
- Drucksache 18/4733 -

Vorbemerkung: 

Der Begriff „Red-Farmer" entstand aufgrund einer Aktion des Kreisfeuerwehrverbandes 

Main-Spessart und dient dazu, die Kontaktdaten von Landwirten zu sammeln, welche 

sich bereit erklären, im Einsatzfall die Feuerwehren mit entsprechendem Material zu 

unterstützen. In Rheinland-Pfalz findet dieser Begriff keine offizielle Anwendung. Die 

Fragen wurden an die entsprechenden Kommunen im Wahlkreis 39 weitergeleitet. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Nach Mitteilung der Stadt Speyer liegt dort ein „Red-Farmer-Kataster" vor. In den 
' ' 

Kommunen Römerberg-Dudenhofen und Schifferstadt liegt nach deren Auskunft kein 

,,Red-Farmer-Kataster" vor. 
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Zu Frage 2: 

'I Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

Nach Auskunft der Stadt s·peyer sind drei Betriebe im „Red-Farmer-Kataster" im 

Wahlkreis 39 gelistet. Weitergehende Auskünfte sind wegen des Persönlichkeitsrechts 

der Betroffenen nicht möglich, da hierzu keine Einwilligungen vorliegen. Sie können auf 

der Grundlage von Artikel 89a der Verfassung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit§§ 

80, 100 der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz nur im Rahmen einer 

vertraulichen Sitzung des zuständigen Ausschusses des Landtags gegeben werden. 

Zu Frage 3: 

Nach Mitteilung der Stadt Speyer ist für die Feuerwehr das , Kataster in der 

Feuerwehreinsatzzentrale hinterlegt. 

Zu Frage 4: 

Da die Zuständigkeit bei den jeweiligen Kommunen liegt, besteht kein gesamtes 

Kataster für das Land Rheinland-Pfalz. 

Zu Frage 5: 

Im Wahlkreis 39 waren im Jahr 2022 keine Landwirte zur Brandbekämpfung im Einsatz. 

In Rheinland-Pfalz waren im Jahr 2022 Landwirte zur Brandbekämpfung im Einsatz. 

Die Unterstützung der Landwirte ist im Landesgesetz über den Brandschutz, die 

allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) verankert. Demnach sind nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 4 LBKG die Gemeinden dazu verpflichtet, die Selbsthilfe der Bevölkerung 

zu fördern. So sollen diese gemäß Nr. 4.2.1 des „Konzeptes Wald- und 

Vegetationsbrandbekämpfung Rheinland-Pfalz" mit Landwirten, die Absprachen 

treffen, ob und inwieweit Güllefässer oder Traktoren mit entsprechenden Anbaugeräten 

im Sommer bei etwaiger Brandbekämpfung zur Verfügung gestellt werden. 
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Rheinlandpfalz 
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Gemäß § 27 Abs. 3 Nr. 2 LBKG sind auf Anordnung der Einsatzleiterin oder des 

Einsatzleiters Hilfsmittel, insbesondere Fahrzeuge, Geräte usw. durch die Eigentümer 

bereitzustellen. 
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